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Informationen und  Hinweise für  die  Antragstellung im  pauschalen 
Anrechnungsverfahren 

 
 
 Der AAEK-Antrag  - pauschales Anrechnungsverfahren besteht aus  
 

1. dem Antragsformular ( Anlagen 1.1 und 1.2), 
2. den amtlich beglaubigten Kopien der Zeugnisse, Zertifikate usw. der 

Aus- und Weiterbildungsprogramme. 
 
Der Fachbereich < Angabe des Fachbereichs > hat mit ausgewählten Trägern von 
Aus-  und  Weiterbildungsprogrammen  (z.B.  Fachschulen)  Kooperationsver- 
einbarungen    getroffen und auf  der   Basis   einer  Äquivalenzprüfung   von 
Lernergebnissen/Kompetenzen beider Bildungsbereiche beurteilt, ob die beruflich 
erworbenen Lernergebnisse/Kompetenzen  mit denen der aufgeführten Module 
vergleichbar sind. Wenn Sie ein Aus- oder Weiterbildungsprogramm bei einem in der 
Liste   **   des  Fachbereichs aufgeführten  Träger  von Aus-   und 
Weiterbildungsprogrammen  (z.B.  einer  Fachschule)  erfolgreich  absolviert  haben, 
können Sie sich die ebenfalls in der Liste des Fachbereichs bei dem jeweiligen Träger 
des Aus- und Weiterbildungsprogrammes aufgeführten Module in einem pauschalen 
Anrechnungsverfahren anrechnen lassen. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem 
Falle durch   eine amtlich beglaubigte Kopie der  Zeugnisse,  Zertifikate usw. 
nachweisen müssen, dass Sie erfolgreich an dem Aus- und Weiterbildungsprogramm 
teilgenommen haben. 

 
Bitte füllen Sie alle weißen Felder im Antragsformular vollständig und in 
Druckbuchstaben aus. Die grau hinterlegten Felder werden von der Hochschule 
ausgefüllt. 

 
Wenn Sie  ein Beratungsgespräch  mit der zuständigen Studiengangsleitung 
wünschen, senden Sie bitte alle Unterlagen   zum vereinbarten Termin  des 
Beratungsgesprächs  an  die  zuständige  Studiengangsleitung.  Diese  berät  Sie  in 
Hinblick auf die  finale  Antragsstellung.  Reichen Sie abschließend Ihre ggf. 
überarbeiteten Unterlagen bei dem zuständigen Prüfungsausschuss ein. 
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Eingangsstempel 
 
 

AAEK-Antrag 
(-1.1-) 

 
 
 
 
Matrikel-Nr. Name Vorname 

 
 
 
 
 
Immatrikuliert seit Fachsemester 

männlich 
 

weiblich 
 
 
 
Adresse 

 
 
 
 
E-Mail Telefon 

 
 
 
 
 
Antrag und Datenschutzerklärung 

 
 

Ich beantrage eine Anrechnung eines oder mehrerer Module in dem Studiengang 
 
 
 

(Name des Studiengangs) 
 
 
 
 
gemäß der Prüfungsordnung vom  

 
(Datum der Prüfungsordnung) 

 
 
 
 
Ich willige ein, dass die im Rahmen der Antragstellung auf Anrechnung der u.g. Module 
erfassten Daten an dafür zuständige Personen weitergegeben und verarbeitet werden. 
Die Daten dürften zum Zweck der Weiterentwicklung und Optimierung des AAEK- 
Verfahrens anonymisiert weiter verarbeitet werden. 

 
 
 
 
 
 
(Ort, Datum) (Unterschrift Student/in) 
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 Hochschulinterne Vermerke durch 
Prüfungsausschuss 

 
Modul 

Nr. 

 

 
Titel des Moduls 

 

 
Credits 

Antrag genehmigt  
Bewertung / 

Note Ja Nein 
      

      

      

      

      

 

AAEK-Antrag und Bewertung 
(-1.2-) 

 
 
 
 

Matrikel-Nr. Name Vorname 
 

Träger des Aus- und Weiterbildungsprogrammes als Kooperationspartner 
(z.B. Fachschule) 

 
 

Name Adresse 
 
 

Ich beantrage für den Studiengang 
 
 

Die pauschale Anrechnung folgender Module: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folgende Unterlagen sind dem Antrag beigefügt 
 
 
 
 

Amtlich beglaubigte Kopie des Nachweises des erfolgreich absolvierten 
Aus- und Weiterbildungsprogrammes (z.B. Fachschulzeugnis) 

 
 
 
 
 
 

(Ort, Datum) (Unterschrift Student/in) 
 
 
 
   

(Ort, Datum) (Unterschrift Prüfungsausschussvorsitzende/r) 
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